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Begrenzung des genetischen Labors (Leistungen der Abschnitte 11.4 und

19.4 EBM, falls kassenseitig nicht extrabudgetär vergütet) 

Da der von den gesetzlichen Krankenkassen für Leistungen des genetischen Labors gezahlte Honoraranteil („Grundbetrag

genetisches Labor“) für eine unbegrenzte Auszahlung des Leitungsbedarfs nicht ausreicht, werden gemäß HVM Teil B Nr. 7.1.1

Abs. 8 die entsprechenden Leistungen seit dem 2. Quartal 2023 arztseitig mit einer Quote ausbezahlt, die sich aus dem Verhältnis

der entsprechenden Leistungsanforderungen im Vorjahresquartal zum Grundbetrag im Vorjahresquartal ergibt.

 

Für das 2.  Q u ar tal 20242.  Q u ar tal 2024  kommt demnach für Leistungen der Abschnitte 11.4 und 19.4 EBM, falls diese kassenseitig nicht

extrabudgetär vergütet werden, eine Auszahlungsquote von 70, 67 Pr o z en t70, 67 Pr o z en t zur Anwendung.
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